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Vorwort

Die Aarhus-Konvention macht die Einzelne und den Einzelnen zu Anwäl-
ten der Umwelt. Sie ist das Schwert des Individuums und engagierter Grup-
pen, über dessen Einsatzfähigkeit und Schärfe das ACCC wacht. Über die 
zukünftige Gestaltung unserer Gesellschaft angesichts des menschengemach-
ten Klimawandels und eines existenzbedrohenden Biodiversitätsverlusts wird 
in einem demokratischen Rechtsstaat jedoch nur die Gemeinschaft entschei-
den können. Der durch die Aarhus-Konvention ermächtigte Einzelne kann 
ihr dabei in seinem Engagement Vorbild sein.

In Bezug auf diese Arbeit gilt besonderer Dank meinem Doktorvater, 
Herrn Prof. Dr. Bernhard W. Wegener, der zuletzt nicht nur meine Sinne ge-
schärft hat, was das Verhältnis zwischen grund- und menschenrechtsgestütz-
ten Klimaklagen und der Verteilung der Steuerungskompetenzen im demo-
kratischen Rechtsstaat angeht. Er hat mich auch an das ACCC herangeführt 
und mich mit den Fragen um den Rechtsschutz im Umweltrecht vertraut 
gemacht. An seinem Lehrstuhl ist die vorliegende Dissertation zwischen dem 
Wintersemester 2018/2019 und dem Sommersemester 2021 entstanden. Da-
mit berücksichtigt die Arbeit die Entwicklungen im Zeitraum nach der sechs-
ten und bis unmittelbar vor der siebten Tagung der Vertragsparteien der 
Aarhus-Konvention, welche im Oktober 2021 stattfand.

Teilabschnitte der Dissertation nehmen Arbeiten auf, die in folgendem 
Aufsatz publiziert wurden: Florian Zeitner, „Das Non-Compliance-Verfahren 
der Aarhus-Konvention“, EurUP 2019, S. 159–168. In die Dissertation sind 
weiterhin Überlegungen aus meiner im Sommersemester 2018 dem Fach
bereich Rechtswissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (Prof. Dr. Markus Krajewski) vorgelegten Seminararbeit mit dem 
Titel „Umweltschutz und (soziale) Menschenrechte: Interdependenzen, pa
rallele Überwachungsregime und zukünftige Entwicklungsperspektiven am 
Beispiel des ACCC (Aarhus Convention Compliance Committee)“ eingeflos-
sen.

Die Arbeit wurde mit einem Promotionsstipendium der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) großzügig gefördert. Die DBU hat mir neben ei-
ner finanziell unbeschwerten Promotionszeit spannende Einblicke in die 
Forschungstätigkeit von Doktoranden-KollegInnen zahlreicher Disziplinen 
ermöglicht. Die Förderung hat es mir weiterhin erlaubt eine Reise zur 
66.  Sitzung des ACCC vom 9. bis 13.  März 2020 in Genf zu unternehmen 
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und die Tätigkeit des ACCC aus nächster Nähe zu untersuchen, wenngleich 
die Sitzung bereits von der aufkommenden Pandemie geprägt war und kurz-
fristig in einem hybriden Format stattfinden musste. Stellvertretend danke 
ich herzlich Frau  Dr.  Hedda Schlegel-Starmann, die das Promotionsprojekt 
auf Seiten der DBU begleitet hat.

Weiterhin danke ich meinen lieben FreundInnen und FachkollegInnen 
Anna Kampmann, Judith Bundscherer und Kai Pampus für ihre Kommentare 
zu meiner Arbeit. Mein größter Dank gilt schließlich Dr. Friederike Fuchs für 
ihre immer verständnisvolle Unterstützung.

Inhaltliche Rückmeldungen sehe ich als bereichernd an und stehe dafür 
gerne unter florian.zeitner@posteo.de zur Verfügung.

Erlangen, im April 2022	 Florian Zeitner

mailto:florian.zeitner@posteo.de
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Einleitung: Hinführung,  
Untersuchungsgegenstand und Vorgehensweise

I. Von der gesellschaftlichen und rechtswissenschaftlichen  
Relevanz der Beschäftigung mit dem ACCC

Man braucht nicht viele Worte darüber zu verlieren, dass der Umgang mit 
dem andauernden anthropogenen Klimawandel sowie der fortdauernden 
weltweiten Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen eine der drängends-
ten Fragen unserer Zeit darstellt.1 International war die Freude groß, als man 
sich 2015 in Paris auf gemeinsame Bemühungen zur langfristigen Begren-
zung der Erderwärmung auf „deutlich unter 2° C“2 einigen konnte,3 doch 
gleichzeitig mischten sich Zweifel unter den Jubel.4 Die weltweite Umset-
zung des Zwei-Grad-Ziels wird immer wieder als zu langsam kritisiert und 
die Anstrengungen der Staaten als nicht ausreichend betrachtet.5 Mehr noch 
als im nationalen Umwelt- und Naturschutzrecht6 befindet sich eine große 
Lücke zwischen den in Normen gegossenen Ambitionen und deren Einhal-
tung.

1  Vgl. dazu bereits IPCC (Hrsg.), Climate Change 2014: Synthesis Report. Contri-
bution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergov-
ernmental Panel on Climate Change, 2014; von Weizsäcker/Wijkman u. a., Club of 
Rome: Der große Bericht – Wir sind dran: Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben 
wollen, 2017.

2  Siehe Art. 2 Abs. 1 a) Pariser Übereinkommen vom 12.12.2015.
3  Vgl. die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung, „Die Welt will die Klima-

wende“, Ausgabe vom 14.12.2015, S. 1.
4  Vgl. International New York Times, „Climate pact gives a step, if not a cure“, 

Ausgabe vom 14.12.2015, S. 1; Le Monde, „Climat: un accord historique mais fondé 
sur un ‚droit mou‘ “, Ausgabe vom 15.12.2015, S. 16.

5  Vgl. beispielsweise das Interview zu den Ergebnissen der 24.  UN-Klimakonfe-
renz in Kattowitz mit Jan Christoph Minx (Mercator Research Institute on Global 
Commons and Climate Change, Berlin), „Viel zu wenig und viel zu langsam“, 
Deutschlandfunk, 17.12.2018; vgl. außerdem das Interview zu den Ergebnissen der 
25. UN-Klimakonferenz in Madrid mit Niklas Höhne (New Climate Institute, Köln), 
„Phlegmatismus und Dreistigkeit haben mich sehr enttäuscht“, Deutschlandfunk, 
16.12.2019.

6  Dazu bereits Wegener, Rechte des Einzelnen, 1998, S. 17.
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Es bräuchte also ein Vehikel, um dieses Umsetzungsdefizit zu überwinden 
und auf eine effektive Einhaltung der Vorschriften zu dringen.

Schon heute geht auf dem europäischen Kontinent die umweltvölkerrecht-
liche Aarhus-Konvention7 diesen Weg. Sie gibt Umweltverbänden und Ein-
zelpersonen seit 2001 die Möglichkeit die Einhaltung von Umwelt- und 
Naturschutzvorschriften einzuklagen und damit deren Umsetzung notfalls 
gerichtlich zu erzwingen.8 Somit kann sie auch im Fall von klimaschützen-
den Vorschriften zur Umsetzung des Pariser Übereinkommens zukünftig eine 
wertvolle Hilfe sein. 

Eines der im Kontext der Aarhus-Konvention bisher wohl öffentlichkeits-
wirksamsten Beispiele in Deutschland sind die von dem Umweltverband 
Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) initiierten Klagen in Bezug auf eine 
bessere Luftreinhaltung in besonders verkehrsbelasteten Innenstädten.9 Das 
Vehikel der Aarhus-Konvention, das zur Einklagbarkeit der relevanten Vor-
schriften und Grenzwerte führt, hat den Erfolg solcher Klagen in entschei-
dender Weise gefördert.

Neben Rechtsschutzgarantien enthält die Aarhus-Konvention auch Infor-
mations- und Öffentlichkeitsbeteiligungsrechte für Umweltverbände und 
Einzelne.10 Durch diese „drei Säulen“ soll die Aarhus-Konvention dafür 
sorgen, dass begleitet durch eine aufmerksame Zivilgesellschaft die effektive 
Umsetzung von umwelt- und naturschützenden rechtlichen Verpflichtungen 
gelingt.

Damit liegt der Aarhus-Konvention ein universelles Konzept zugrunde, 
das weltweit erfolgreich Schule machen kann.11

7  Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung 
an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
vom 25.06.1998, in Kraft seit 30.10.2001; siehe ILM 38 (1999), S. 517 ff.; unter-
zeichnet im Namen der EG am 25.06.1998, genehmigt im Namen der EG mit Be-
schluss 2005/370/EG des Rates vom 17.02.2005, ABl. 2005, L 124, S. 1 ff.; von der 
Bundesrepublik Deutschland wurde das Übereinkommen am 21.12.1998 unterzeich-
net, der Gesetzgeber erteilte am 09.12.2006 seine Zustimmung, BGBl. II 2006, 
S. 1251 f.

8  Das bedeutet nicht, dass das bereits 1998 von Wegener angemahnte Vollzugsde-
fizit (Fn. 6) im deutschen Umwelt- und Naturschutzrecht dadurch beseitigt worden 
wäre. Vielmehr haben sich die Diskussionen dahin verlagert, wer gerichtlichen Zu-
gang zu einer ex-post-Kontrolle der Einhaltung dieser Vorschriften haben darf.

9  Vgl. Deutsche Umwelthilfe (DUH) (Hrsg.), Hintergrundpapier: Klagen für sau-
bere Luft, 2019.

10  Vgl. die überblickshafte Darstellung dieser sog. „drei Säulen“ der Aarhus-Kon-
vention von Bunge, in: Aarhus-Handbuch, 2019, Einleitung, Rn. 11 ff.

11  Prozedurale Garantien in Umweltsachen werden bereits aus Art. 11 und 12 UN-
Sozialpakt (Rechte auf Nahrung und Gesundheit), Art. 24 Banjul-Charta (Recht auf 
Umwelt) sowie Art. 8 und 10 EMRK (Rechte auf Achtung des Privat- und Familien-
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Es ist auch deshalb so erfolgreich, weil ein zweistufiger Überprüfungsme-
chanismus für die Einhaltung der Konvention durch die Vertragsparteien 
sorgt. Im Zentrum dieses Mechanismus steht ein sog. Compliance Committee 
(„Erfüllungsausschuss“), d. h. ein Überwachungsgremium, an das auch Indi-
vidualbeschwerden herangetragen werden können. Es befindet auf einer ers-
ten Stufe über die eingereichten Beschwerden. Dieses sog. Aarhus Conven-
tion Compliance Committee (kurz: ACCC) ist kein Gericht und doch ähneln 
seine Erwägungen in gewisser Weise Urteilen über die Einhaltung der Kon-
vention durch die Vertragsparteien. Der Vergleich mit einer urteilsähnlichen 
Entscheidung liegt auch deshalb nicht fern, weil die auf einer zweiten Stufe 
angesiedelte, für eine völkerrechtliche Verbindlichkeit obligatorische Bestä
tigung (endorsement) der Entscheidungen des ACCC durch die Tagung der 
Vertragsparteien regelmäßig erteilt wird.

Die Potentiale faktischer Wirkmächtigkeit der ACCC-Entscheidungen sind 
beträchtlich. Konfrontiert mit der ACCC-Entscheidung im Fall ACCC/C/ 
2008/32 (Part  II)12 fühlte sich die Europäische Kommission im Juni 2017 
dazu herausgefordert zu verlauten, dass die Feststellungen des ACCC die 
verfassungsrechtlichen Grundsätze des EU-Rechts derart in Zweifel zögen, 
dass es der Europäischen Union rechtlich unmöglich sei den Feststellungen 
zu folgen und sich daran zu halten.13 Seither schwelte ein offener Konflikt 
zwischen der Europäischen Union und anderen Vertragsparteien der Aarhus-
Konvention, der jedoch innerhalb der Europäischen Union für einige Bewe-
gung sorgte. Worum genau es sich bei diesem Konflikt handelt und ob sich 
das ACCC tatsächlich mit seinen Ansichten durchsetzen konnte, wird in 
dieser Arbeit im Rahmen des dritten Kapitels zur Umsetzung der Konvention 
durch die Vertragsparteien näher betrachtet.

lebens sowie Meinungsfreiheit) hergeleitet. Als direkt durch die Aarhus-Konvention 
inspiriert gilt Art. 16 der 2016 in Kraft getretenen und 2017 revidierten Afrikanischen 
Konvention über die Erhaltung der Natur und natürliche Ressourcen. Vgl. grundle-
gend dazu Beyerlin, ZaöRV 2005, 525 (537 ff.). In jüngster Zeit, am 22.04.2021, ist 
zudem das „Abkommen für den Zugang zu Justiz, Information und öffentlicher Teil-
habe in Umweltangelegenheiten in Lateinamerika und der Karibik“ (Escazú-Abkom-
men) in Kraft getreten, siehe dazu Maihold/Reisch, SWP-Aktuell Nr. 1, Januar 2021, 
abrufbar unter https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2021A01_
EscazuAbkommen.pdf, abgerufen am 25.08.2021.

12  ACCC, Findings and recommendations of the Compliance Committee with re-
gard to communication ACCC/C/2008/32 (Part  II) concerning compliance by the 
European Union, ECE/MP.PP/C.1/2017/7, 17.03.2017.

13  Europäische Kommission, Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union auf der sechsten Tagung der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens von Aarhus in Bezug auf die die Einhaltung des 
Übereinkommens betreffende Sache ACCC/C/2008/32 zu vertreten ist – Begründung, 
29.06.2017, COM(2017) 366 final, S. 7. 

https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2021A01_EscazuAbkommen.pdf
https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2021A01_EscazuAbkommen.pdf



